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Vermogensverwaltung In den
Kirchenrechtliche Anmerkungen ausgewählten Fragen“

aSs eicl (‚ottes ist NIC. VON dieser Welt, Instıtute sprechen. HS handelt sich STe=-Daber CS ist auch In dieser Welt und 11USS ben Kanones (CC 634-640) |)hese knappe Nor-
In dieser elt VOIN Jag Tag aufgerichtet mlerung nthält neben verschiedenen An
werden. azu ctragen die Verantwortlichen In weisungen, bestimmte Materıen 1mM 1gen-
den Ostern und Ordensverbänden eweıls reCc der einzelnen Ordensgemeinschaften
für ihren Bereich bei ICuletzten die detaillier regeln, auch dıe Feststellung,
Ordensgemeinschaften UKe hre apostoli- dafis CS sıch be]l klösterlichem Vermögen
schen Aktivitäten In Erziehung, Unterricht, Kirchenvermögen handele und er auch
Krankenpflege und Armenfürsorge Anteil die Bestiımmungen des Buches des CIC, al-
der endung der Kırche, das eilcC. (‚ottes In das allgemeıne Vermögensrecht des 1IrCN-
dieser Welt segenwärtı werden lassen. lıchen Gesetzbuchs, eachten selen (C 635
Wenn nu  S das eicl Gottes 1er mıtten 1) Im Hinblick auf den Ordensökonomen
ter Uu1ls verwirklicht werden soll, dann Ist dıes edeute dies, da{fs insbesondere auch 128027
auch VON den Bedingungen uUuNnserer eltMOS 1289 GIC berücksichtigt werden mussen
epragt Und diesen Bedingungen sehört, Allgemeın Sılt der Grundsatz, dafs die erwal-
dass die Kirche und dıie Gemeinschaften In Lung des Vermögens eıner Juristischen Person
der Kirche ZAUNE Verwirklichung der Sendung In der Kıirche dem Leıter dieser Juristischen
materıeller Mittel hbedürfen Person bliegt (C 1279 I Nun ist jedes Or-
amı sınd WITr beiım ema angelangt D densinstıitut, ede Provınz und ede echtmä-
sollen dieser Stelle ein1ge ausgewählte ASs- IS1g errichtete Ordensniederlassung eıne
pe der recC  ıchen Ordnung der Vermö- kirchliche Juristische Person (C 634 9 und
gensverwaltung 1ImM Bereich der en De- er 1e prinzıpiell die Verantwortung für
andelt werden. el wird folgender Wegsg die Vermögensverwaltung beim Jeweıiliıgen
beschritten. Der erste Abschnuitt seht auf das Oberen DZW. be] der Oberin Das ecC Kl  Je-
Amt des Okonomen eın und umreilst In Kür- doch für die klösterliche Vermögensverwal-
ZC dessen rechtliche Normierung. Im näch- tung eıne ergänzende egelun.und estimmt,

dafs auf der ene des Gesamtıinstıituts undsten chritt wird das Verhältnis des Okono-
INen ZU Oberen und Z Ordensrat eror- der Provınz neben dem Oberen STEeis eınen e1-
tert. Der dritte Abschnıitt thematisıert die hlıe- Okonomen eben 1I1USS Nach MÖg-

ichkeit soll dies auch In der okalen Nieder-rarchische UISsS1IC über klösterliche Ver-
mMögensverwaltung Abschliefßend werden el- assung der Fall se1ın (e 636 1) Im INDIIC
nıge aktuelle Gesichtspunkte angesprochen. auf rechtlich selbständige Klöster, die VOIl e1-

111e  > höheren Oberen ele1ıte werden, z.B e1-
Ne  > Abt, iıst 1ImM Sınn eıner alogıe ZUrTr Pro-KlösterlicheVermögens- VINZ davon auszugehen, dass ebenfalls eın e1-

verwalter Okonom vorhanden se1ın 1L1USS

DIie Eınsetzung eınes eigenen OÖkonomen
Das Religiosenrecht des Codex lurıs Canon1- ben dem Oberen IS VOT allem adurch DE-
C1 (CIC) kommt aufdie Vermögensverwaltung rechtfertigt, dass der ere enugen
Im Artıkel des apıtels ber dıe Leıtung der Freiraum für die Gesamtleıtun behält und
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MC VOIN der Vermögensverwaltung Qanz In deutet d., dass der Okonom nıcht AUÖühe eıne

vertrauenswürdige und eXa arbeitende Per-esCchla WITd. Es könnte die Per-
spe.  1ve e1nes Oberen allzu sechr In eıne De- SOI Ist, sondern ZAUIG Orsehört auch, dass
timmte 1IcChtun enken, WenNnn Cn In der A er sıch dıe notwendige Fachkompetenz erwirbt

bzw. dass diese In seiner Amtsführung ZUtäglıchen Arbeit seıine Gemeinschafi aupt-
SaCAIlıc. UuUrc dıe ökonomische Brille be- Tragen omMmMm Bedeutsam für die Amtsfüh-
Yachten Mal Das Amt des Okonomen hat all- rung des Okonomen ist die Pflicht, für die S1-

die un  10N, den Oberen VON uTgaben cherheit des Vermögens Sorgen, das seliner
der Vermögensverwaltung weitgehend Verwaltung untersteht. D seht also den
entlasten Der Okonom ist aber NnIC. klös- Bestandsschutz Der Okonom hat alur SOT-

terlicher Oberer für den wirtschaftlichen Be- gen, dass das Vermögen keine Wertminderun
reich, sondern hat die Vermögensverwaltung erleidet, sel 0S adurch, dass das 1gentum

Qanz verloren seht, sel CS adurch, dass Drıt-unter der Leıtung und Aufsicht des Oberen
wahrzunehmen. el OM dem Okono- te irgendeın ecC dem Vermögen des Or-
INenNn sicherlich auch Kıgenverantwortung dens erwerben oder dass 0S UuUrcC mangelnde
Der ere sollte S vermeiden, NS allzu Wert verliert. DIie alsnahmen Z
sehr 1INs Detail ehende Anweılsungen die E1- Bestandssc  0Z, die eın Okonom reffen hat,
genmıitiatıve des Ökonomen bremsen oder lassen sıch nıcht In einem vollständıgen Kata-
Dgar auszuschalten. 10g auflisten, zumal eweıls eıne Abhängigkeıit
Kınen weıteren Gesichtspunkt, der IM Za VOINl derArt des Vermögens esteht und Schutz
sammenhang mıt der Bestellung eines e1ge- malsnahmen In 1INDIIC auf Geldvermögen
LIeN Okonomen neben dem Oberen VON Be- oder Wertpapıere Qanz anders aussehen MUS-
deutung ist, kann INan darın sehen, dass dies SeIM als für Gebäude oder Liegenschaften Auf

jeden Fall kommen geeıgnete Versicherungeneıne saubere und solide Wirtschaftsführung
OÖrdert. enn es esteht insoweıt eıne DEe- In etracC die der Gesetzestext auch explizı
WISSe Kontrolle, als wenıgstens ZWEeI Mitglie- nennt; denken ist 1er \WONG em Sach
der der Ordensgemeinschafi Oberer und versicherungen, aber auch Personenversi-
Okonom In dıe wıirtschaftlichen orgänge cherungen, die mittelbar den Bestand des Klos-
einen tieferen INDI1IC en (bzw., Was den tervermOgens schützen Unfall, Haftpflicht)
Oberen angeht, zumiıindest en ollten ulserdem ist darauf achten, dass das Kı-
zSesagt l1eren sehen mehr als ZWEeI, Sentum dem Klostervermögen eweıils auch
und eın einzelner kann N1IC. Z selbst- ach weltlichem ec sewährleistet Ist. Des
errlıc ScChHhalten und walten weıteren hat der Okonom alur Ssorgen, dass
Und SCAI1e  1C empfiehlt sıch die Eınset- die Vermögenseinkünfte und Erträgnisse ZUT

echten Zeıt eingefordert werden. D seht hierzung e1ınes eigenen Okonomen N1IC. uletzt
auIigrun der Erfahrung, dass eiıne Person, darum, jene Mittel, die das Vermögen hervor-
die insgesamt esehen Sute Voraussetzungen bringt, für die Zwecke des Osters In voller
für das Amt des Ordensoberen mitbringt, Höhe und Zgegebenen Zeıt In das 1gentum
N1IC unbedingt dıe Geschäftstüchtigkeit der des Ordens bringen Der OÖkonom darfnicht
Kinder dieser elt hat, die einem Vermö- eigenmächtig auf e1ıle der Einkünfte verzich-
Sensverwalter eigen seın sollte ten, we1l dies einer Schenkung Sleichkäme,
DIe IcChten des Okonomen werden VO  Z Ge: welche TIG unter bestimmten Voraussetzun-
setzgeber In 1284 (SIC festgelegt In der Bin- gen sestattet SInd. Be1l den Einnahmen ist Im
dung (ZC Gesetz und Stiftungsbestim- weıteren Sinn auch Zuschüsse denken,
mungen ist er ehalten, seine ufgaben „mıt die einem Kloster e  z auigrun seiner karı-

atıven Tätigkeit oder für ErziehungSs- und Bilder or eiınes Hausvaters erfül-
len  6 (dilıgentia bon1 patrisfamilıas Das be- dungsarbeı zustehen, und deren Ausbezah-
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lung UG fristgerechte Antragstellung DeEe- eıner Niederlassung abhängen, ob eın Haus-
währleistewerden [11USS Der Okonom ist frei- haltsplan erste werden sollte Häufig ist 0S

lıch NIC. 1L1UTr für die Einnahmenseite zustan- In zentralistisch organısierten Gemeinschaf-
dig. en 111USS auch auf die Verbindlic  eıten des ten Ja d dass weiterreichende wirtschaftliche
Osters achten, VOTr em Zinsen rechtzeıtı alsnahmen N1IC auf Okaler ene, sondern
zahlen und chulden tilgen e die Provinzleitung geplant und ent-
DIie Ordensgemeinschaften Ssind hierzulande schieden werden. Für den Okonomen ist das
Arbeitgeber für eıneroZahl VOINl Menschen. Vorliegen elInes VON der Leıtung genehmigten
en Okonomen Dliegt CS für die Anstellung Haushaltsplans ME 11UT 1M INDIIC auf e1l-
und Bezahlung der Arbeitskräfte sorgen. 1I1E vorausschauende Wirtschaftsführung hılf-
aDel sind sowohl das weltliche Arbeitsrecht reich, sondern auch insoweıt VOIl Vorteıil, als
als auch die Grundsätze der kirchlichen SOZI1- die einzelnen Im Haushaltsplan enthaltenen
Nehre eachten Der Okonom ler- alsnahmen srößeren Umfangs keiner WEeI-
bel YroVerantwortung auch IM 1INDIIC auf eren Erlaubnis seıtens der Leıtung mehr hbe-
das Erscheinungsbild des Osters und dürfen Der Empfehlung des allgemeinen
mittelbar auch der Kıirche Insgesamt In der Rechts sollte INan er NIC. uletzt AQUus a_

beitsökonomischen Gründen nachkommen.Öffentlichkeit. Es ist bekannt, dass die Men-
schen sensibel wahrnehmen, WIe seıtens der
Kıirche mıt angestellten Mitarbeitern verfah-
ren wIird. Deshalb wiırd eın Okonom nıcht 1L1UTr Verhaltnis des Okonomen
die techniısche e1lte, das Arbeitsrec be- 7A8 | Oberen UnNGd ZUu Rat
herrschen, sondern auch Sewlsse Fähr  eıten

Über das Verhältnis des OkonomenZ Obe-In der Personalführung und 1mM Umgang mıt
angestellten Kräften en mussen ren wurde ereıts ImM ersten Abschnıitt e1NI-
Zu den VOIN Gesetzgeber ausdrückli De- Des ausgeführt, dass dieserpEe hıer sehr

kurz behandelt werden kann. Der Okonom Istnannten 1IcChten des Okonomen sehört auch
die or für eıne seordnete Buchführung MI selbst eın Oberer hinsichtlich der ze1lt-
und die Dokumentation der sprüche des lichen uter der Gemeinschaft, sondern er

verwalte das Vermögen In Abhängıgkeit VOKlosters:; entsprechende Ykunden mMmussen S1-
cher aufbewahrt werden. Schliefslich hat der Oberen, dem el Z Rechenscha: verpflich-
Okonom Ende eınes jeden Jahres Ormlıc. tet ist Für seıne Tätigkeit mulfs der Okonom

WIe alle anderen klösterlichen AmtsträgerRechenschaft ber seıne Tätigkeit abzulegen
Dieser Rechenschaftsbericht iıst auf Jeden Fall aber einen Sewissen Gestaltungsspielraum
dem Oberen gegenüber erstatten ven- aben, In dem die eigenen Fähigkeıiten Z

Geltung kommen können. Nur Ist S auchuell kann VOIN Eigenrecht vorgesehen se1n,
dass der Bericht auch 1ImM Rat oder 1Im Kapitel möglich, dass der ere für den Bereich der
vorgeste oder erorter‘ wIird. Vermögensverwaltung WIrKIIC entlastet ist
Das allgemeine eCc emmpfiehlt nachdrück- Allerdings wıird der ere auch darauf zu ach-
lıch, dass der Okonom für dıe Vermögensver- ten aben, dass sich eın ÖOkonom In seinem
waltung eiınen Jährlichen Haushaltsplan Cl - Geschäftsbereich MCvöllıg verselbständig
stellt, überlässt aber nähere Regelungen dem Es empfiehlt sich, dafs der ere In Sewilssen
Dartıkularen ecC Ordenssatzungen Abständen regelmälsıge Dienstbesprechun-
dazu meıst wen1g, doch ist auf den oberen gen mıt dem Okonom hält und SICH lau-
Ebenen der Ordensorganisation, also für das fend Bericht erstatten ass
esamte NSUtLu oder eıne Provınz 1mM allge- Etwas mehr istZVerhältnis des Okonomen
meınen üblich, verfahren. Auf okaler ZU Ordensrat Das allgemeine Kır-
Ebene wırd s VOIN der Gröfße und Bedeutung chenrecht schre1i VOT, dass alle Ordensobe-
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nahmen abh einer bestimmten Gröfisenord-Ye eınen Rat en mussen, der S1e bel der

UuUSUbun ihrer Tätigkeit unterstutz (@ 627) nung, und ZU anderen ist darauf hInzu-
DIie nähere Ausgestaltun dieses Gremiums, welsen, dass 1ImM Ratsgremıium möglıchst viel
seıne KO  S Aufgaben und Kompetenzen, Sachverstand vereinıigt seın soll 1ImM 1MDIG
sind 1Im wesentlichen Ure das Eigenrecht auf alle Bereiche des Ordenslebens und der
der einzelnen Ordensgemeinschaften Y'_ Ordensa  1vitäten, amı der ere dort 1M
geln einıgen wenıgen tellen erwähnt ID auf seın esamtes Aufgabenspek-
auch das Gesetzbuch selbst den Rat und weılst tirum kompetente eratun: erhalten kann.
ihm dann eıne bestimmte n  10N Das Für die erste Varıante, nämlich die VO E1
Eigenrecht 111USS die BestimmungenZ Rat EHMNEL festgelegte Mitgliedschaft des Oko-
auf jeden Fall gestalten, da{fs dieses rgan 1mM Rat 1M DE auf seın Amt,
tatsächlic der Leıtunge1l hat und NIC. pricht VOT allem, dass auf diese Weılise In al
TIG als eıne freundliche Umrahmung und de- le beratungen des Ratsgremijums die Sach:
koratıver OIstaa des Oberen erscheimnt. unde, dıe der Okonom für den wirtschaft-
Das Ratsgremıum hat regelmäfsig auch De- iıchen Bereich besıitzt, einflieisen kann. Vie-
timmte Rechte und Pflichten 1Im Hıinblick le Entscheidungen, die VON der Ordensilei-
auf wirtschaftliche alsnahmen, und daraus LUNg reffen Sind, ohne als solche
rgeben sıch Berührungspunkte ZUa_ mittelbar vermögensrelevant se1n, ruhen
enfeld des Okonomen. s ist auch, WEl S auf Voraussetzungen 1Im wirtschaftlichen Be

reich oder können entfernte Auswirkungenkeinen eigenen Wirtschaftsrat S1bt, als Ver-
mögensverwaltungsrat ema 1280 hbe- orthin mıt sich bringen Deshalb erscheınt
Yrachten c5S sinnvoll, WEl der Okonom eın ständiges
Für dıe Beziehung des Ökonomen ZUB Rat 1e des ates SE Andererseıts ist das
sind drei verschiedene Grundmodelle denk- Ratsgremıium jenes rgan, das auch hın:
bar und möglıch, die alle auch tatsächlich In sichtlich der Vermögensverwaltung eiıne De
klösterlichem Eigenrecht verwirklicht S1Nd. WISSe Aufsichtsfunktion wahrzunehmen hat,

Yste Varılante: Der Okonom ist VOIN Amts se1l eSs MO nhörungs- oder Zustim-
mungsrechte be]l bestimmten Handlungen,Mitglied des ates, DZW. ecs kann L1UT

eın Ratsmitglied Okonom se1n, sel CS sel CS Wr Entgegennahme des Rechen
Ure Ernennung seıtens des Oberen, chaftsberichts des Okonomen. Wenn der
Wahl UK das Kapıtel oder anl NO Okonom selbst 1e des ates Ist, Y1
den Rat selbst ber kurz oder ang die Sıtuation e1n, dass er

Zwelıte Varlante: Der Okonom kann WIe Jes selbst die Zustimmung alsnahmen S1bt,
des andere Ordensmuitglied In den Rat DEe- die möglicherweıise auf seıne Inıtiative
Wa werden; seıne amtlıche (D als rückgehen, oder dass il seiınen eigenen Re-
OÖOkonom Ist davon unberührt chenschaftsbericht miıtbeurteilt Man hat e$s

Drıtte Varlante: Der Okonom sehört MC dann partie mıt einem Unterlaufen der Autrf:
dem Kat d C wird allenfalls einzel- sichtsftunktion Lun, welche Aufgabe des

ates ist Dieser achte1l kann dann 1ınMenNn Sıtzungen, deren Tagesordnun SE1-
LIEeN Aufgabenbereich betrifft, eladen NOMMeEN werden, WE das Ratsgremiu

Alle drel Varıanten en hre Vor- und hre N1IC eın ist und die eıne Stimme, die
Nachteile, die 1U 1ImM einzelnen erortern der Okonom besitzt, insgesamtll stark
sind. Vorauszuschicken ist hıer Z eınen 1Ins Gewichtal anz umgehen könnte Mall

nochmals, dass der Rat regelmälsig auch das Problem adurch, dass der Okonom ZWaT

Kompetenzen hinsichtlich des Vermögens- Mitglied des ates Ist, aber ohne Stimmrecht.
hbereichs besıtzt, AnhörungSs- oder Z Welcher achte1l allerdings amı verbun-
stimmungsrechte bel wirtschaftlichen Mais- den Ist, wird sleich eutlic werden.
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Bel der rıtten Varlante arftder Okonom dem Hierarchische UTSIC
Rat NIC. angehören, sondern er nımmt Al
lenfalls selegentlich auf Einladung Uurc den Ordensvermögen Ist Kırchenvermögen, und
Oberen Sıtzungen teıl DIieses Modell hat eshalb unterliegt seıne Verwaltung auch e1-
den Vorteil der Strengen Irennung VOIN Hand- MEr hierarchischen WSIC und Kontrolle In
ungs- und Aufsichtsorganen DIie Nachteile 1256 GIE beansprucht der apst, unbescha-
estehen darın, dass die Standıge Präsenz be- det des Eigentumsrechts der einzelnen 1IrCN-
sonderer Wirtschaftskompetenz 1Im Rat iıchen Juristischen Person ihren Vermö-
und dass die Gemeinscha be]l der Auswahl Senswerten, eıne Oberaufsicht überalles IrCN-
der Ratsmitglieder Einschränkungen eaCcNh- IC Vermögen. DIieses allgemeine Prinzıp
ten 111USS ICselten handelt cS5 sıch be]l den konkretisiert der Gesetzgeber ÜLG verschie-
klösterlichen Okonomen Persönlichkei- dene Regelungen des CIC, welche dem ApOS-
ten, dıe neben ihrer wirtschaftlichen Kom- tolischen selbst oder anderen hierarchıi-
petenz viele weıtere Vorzüge mitbringen, schen Organen Aufsichtsrechte zuwelsen.
deretwillen s1e die Ordensmitglieder gern In Bel der Betrachtun der entsprechenden Be-
den Kat wählen würden. Werden s1e ewählt, stımmungen ist steits hinsichtlich des Status
können S1€e NIC das Amt des Okonomen aus$s- des Ordensverbandes unterscheiden. DIie
üben. ırd agegen ihr Eıinsatz als Okonom Regelungen, dıe für Institute päpstlichen
für wichtiger erachtet, kann INan s1e MI In Rechts gelten, sind andere als Jene für NSU-
den Rat wählen tute diözesanen ecCc Beiden ypen VON In
Nach der zweıten Varlıante kann der OÖOkonom SLILUTLEN ist SemelInsam, da{fs 1M Rahmen der
WIe jeder andere In den Rat ewählt werden, ordensinternen Vısıtationen vgl 628 1) In
Sehört ihm aber IC VOIN Amts der e auch die Vermögensverwaltung
1er wiıird das uletzt bel Varılante genann- überprüfen ist: ulserdem ist 6S sowohl für die
te Problem vermieden, aber ye nachdem, ob Instıtute päpstlichen Rechts als auch für Jene
der OÖkonom 1mM Rat Ist oder NIC rgeben diözesanen Rechts angemessen, dass die ober-
sıch die eweıls bel Varıante DZW OC sten Leıter In ihren vorgeschriebenen Bericht
nannten VOr- und Nachteile wirtschaftliche den Apostolischen auch kurz auf die
Kompetenz 1ImM Rat saubere Kontrolle) Vermögenssıtuation eingehen (C 5992 Q 1)
Die persönlıche Präferenz des Referenten Sılt Für Gemeinschaften päpstlichen Rechts Sılt,
der ersten Varlante. Für diese orlıebe Ist dass he] Veräufiserungsgeschäften, deren Wert
MEuletzt ausschlaggebend, dass amı 1M dıe sog „Romgrenze“ überschreitet, SOWIE bel
e1igenen Verband, der Bayerischen Benedik- Veräulserung VOINl Geschenken, die aufigrun
tinerkongregation, keine schlechten YIa.  - eınes Gelübdes emachtworden SInd, und VOIN

rungen emacht wurden. Allerdings wird, künstlerisch oder historisch wertvollen Dıin-
WIe ereits betont, das Gremium Srofs gen zusätzlich den ordensinternen Ge-
seın und wenıgstens fünf Ratsmı  16 nehmigungen die Erlaubnıis des postoli-
der zählen mussen, amı keine Domiınanz schen Stuhls einzuholen ist. Be1l rechtlich
des Ökonomen entstehen kann oder eıne SOl selbständıgen Ostern eMmMa 615, hbel
che wenıgstens N1IC mächtig wird. olchen östern, die aulser dem eigenen Obe-
Schließlich Ist auch In diesem Zusammen- ren keinen weılteren Ordensoberen mıt Yns-
hang bedenken, dass rechtliche Regelun- ıktion ber sıch aben, INUSS zusätzlich die
gen allein ME das Heil bringen, sondern schriftlich: Zustimmung des Ortsordinarius
daß für eıne sedeihliche Arbeit vieles auch rteilt werden ( 638 SS S A) ulserdem Sılt
VO  3 klugen Zusammenwirken der ELENNL- hinsichtlich dieser Klöster ihres Status
ten Personen bhängt als Instıtutionen päpstlichen Rechts, dass s1e

ahrlıc. dem Ortsordinarius Rechenschafi
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ber die Vermögensverwaltung abzulegen Ma- özesanbischof unter Beachtung bestimmter
ben (© OS HS); Un diese egelun wird Förmlic  eıten mıt eiıner Steuer (trıbutum)
die enlende Kontrolle e eıne ordensel- belegt werden können (© 12063, HS)
gene übergeordnete Autorität ausgeglichen Insgesamt wıird eutlıc dass der Bischofhın-

sichtlich der diözesanrechtlichen Gemeın-Bel den übrigen Ostern päpstlichen Rechts
esitzt der Diözesanbischof e1n Autfsichts- ScCHhaliten eıne weıtreichende UIsSIC wahr-
reC L1UTr Insowelıt, als diese Klöster er nehmen kann und INUSS, während ihm In die-
des aulseren Apostolats betreiben Be1l der DI- SCT MSI De]l den Gemeinschaften L-
schöflichen Vıisıtation olcher Einriıchtungen ichen Rechts enge Grenzen gezogen S1Ind.
Schulen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtun-
gen etc.) sSTe 6S ihm ohl auch Auskunft
ber deren wirtschaftliche Sıtuation C1- ue ra Prufung
halten vgl 678 1) der Vermogensverwaltung
DIe Ordensgemeinschaften diözesanen Rechts
unterstehen Qanz der Jurisdiktion des D1I6- In den ve  n Jahren hat eSs MmMeNrTaC.
zesanbischofs. Im Rahmen der Vıisıtation kon- Finanzskandale 1Im kiırchlichen Bereich Dgege-
trolliert er auch die Vermögensverwaltung ben Als Stichworte selen die Carıtasträgerge-
dieser Instıtute C® 96-398). Ausdrücklich ist sellschaft Irıer (CTT) und, für den YdensDbe-
ihm das eC übertragen, (Jjederzeıt) In die reich, aber auch auUs regionalen Gründen be-
wirtschaftlichen Verhältnisse einer Ordens- deutsamer, das Deutsch-Ordens-Hospitalwerk
niederlassung diözesanen Rechts Einblick (DOH) enannt. DIiese Orlalle en In der
nehmen C 637, HS) Ferner S1e 1287 Öffentlichkeit die Ya: aufgeworfen, ob die

VOTY, dass dem Ortsordinarius alljährlic kiırchliche Vermögensverwaltung einer SenU-
Rechenschafi ber die Vermögensverwaltung genden Kontrolle unterliegt Hıer ist VOT E
dieser Instiıtute abzustatten ist Alle diese Be- lem der Ordenssektor VoOoNn Interesse. Zumıin-
stımmungen SCHNalien dem Diözesanbischof dest für die Gemeinschaften päpstlichen
die öglichkeıit, bel besonderen Problemen Rechts, die 1M wirtschaftlichen Bereich eıne
gegebenenfalls direkt In dıie Vermö- ehoDbene Verantwortung aben, weiıl die VO  S

gensverwaltung e1ınes Instituts einzugreifen emeınen ecCc vorgesehenen Kontrollre-
und Missstände abzustellen ulserdem MUS- geln sehr allgemeın ehalten sind, omMm e$S

SCI) Instıtute diözesanen Rechts den Ordina- darauf d} entsprechende Kontrollmechanıis-
Y1US angehen, WEeNll In wirtschaftlichen Ange- Inen festzulegen Diese Regeln ollten wen1$-
legenheıten eın Serichtlicher Prozess eführt sStens In den sroben en auch nach aufßen
werden soll, und dazu seıne schriftliche Kr- eutliıc emacht werden, das Vertrau-
aubnıs einholen ( 1288 Wenn solche Klös- VOINl geschäftlichen Partnern, aber auch der
ter Veräulserungen vornehmen, welche dıie bel Öffentlichkeit insgesamt sichern. Der Um-
den Instıtuten päpstlıchen Rechts ereıts eY- gang kiırchlicher Einrichtungen mıt dem Geld

wiıird 11UNMN einmal VOIl mancher eıte sehr arg-wähnte „Romgrenze“ überschreıiten, oder
WeNnNn sS1e (ebenfalls dort enannte) ualıfi- wöhnisch betrachtet
zierte Gegenstände veräulsern wollen, en Verantwortliche aus verschiedenen Ordens-
natürlich auch die Klöster diözesanen Rechts gemeinschaften en sich In etzter Zeıt Ge*
die Genehmigung des Anostolischen Stuhls danken arüber emacht, welche Regeln für
einzuholen, zusätzlich 00 Zustimmung des eıne Kontrolle der klösterlichen Vermögens-
Bischofs Schliefslic ist hinsichtlich der m- verwaltung üblich werden sollen Insbeson-
tıtute diözesanen Rechts der Vollständigkeıit dere wird In diesem Zusammenhang angeregL,
halber erwähnen, dass sS1e 1Im Unterschie: dass wenıgstens Jene Ordensgemeinschaften

den Ostern päpstlıchen Rechts VOIN I)1- die als Körperschaften des öffentlichen Rechts
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D

(KÖöR) organısıert sind undernıcht wıe DE- fung der Vermögenssicherung SOWIE der I7
meinnützıge eingetragene Vereine (e oder quidıitätssicherung 1M Rahmen e1ines F1-
Gesellschaften mıt beschränkter Haftung nanzplanes, Überprüfung und Hılfe bel der
GmbH eine Offenlegung ihrer finanziellen Erschliefsung öffentlicher Zuschüsse, eYa-

Lung In Fragen der Einnahmenste1igerungSıtuation sgegenüber STaatlıchen tellen Kkens
ME sıch In regelmälsıgen Abständen eıner e)- wWI1e der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit,
weıterten externen Prüfung unterziehen SOl ordensspezifische Unternehmensberatun
len DIe bestehenden ordensinternen ecNa- Da die meılsten Ordensgemeinschaften eın e_

nısmen werden 1ImM allgemeınen als NIC. aUuUs- ternes Wirtschaftsprüfinstitut mıt der Erstel-
reichend angesehen; zudem CS In der Re- lung ihres ökonomischen Jahresabschlusse
gel] qualifiziertem ordenseigenem Personal beauftragt aben, empfiehlt der Orstan der
ZUr Durchführung eıner erweıterten Prüfung die für die meılsten Ordensgemein-
DIie externe Prüfung soll YeIlNCc die isher1- sSschaiten bewährten Prüfstrukturen externer
gen internen Prüfungen NIC völlıg ersetzen, Wirtschaftsprüfung nutzen und den Prü-
sondern erganzen. fungsauftrag entsprechend erweıtern.
Der OrStan der Arbeitsgemeinschaft der Cel- Wenn emgema qualifizierte Wirtschafts-
lerare und Prokuratoren der VereIl- prüfinstitute anhand dieser Krıterien die
nıgung Deutscher Ordensobern hat da- Prüfung durchführen, dann werden die Or

1ImM Maı 2002 folgendes festgestellt und ent- densleitungen eiıne Sute Kontrolle und eıne
sprechende Empfehlungen erarbeıtet Sediegene Analyse ihrer wirtschaftlichen SYi=-
Ordensinterne Prüfstrukturen allein reichen uatıon In Händen halten DIie erıchte die-
MC dU>, aCcNlıc. und qualifiziert den SCr Prüfung können eventuell Qanz oder teil-
Sachstand der wirtschaftlichen und finan- welse entsprechenden kiırchlichen und elt=

ichen eNorden vorgelegt werden, sofern1ellen Entwicklung der Gemeinscha tes-
tieren. iıne bisher übliche externe s diese beispielsweise IM Zusammenhang muıt
schaftsprüfun Senugt meılstens ebentfalls Zuschussanträgen, die VOIN Ostern este
MC da der Prüfauftra: In der egel L1UTr die werden, dıie Einsichtnahme verlangen.
Überprüfung der Ordnungsmälsigke1 der Mıt diesem Weg wırd ach Ansıcht des Vor-
Buchführun und des Jahresabschlusses tandes der hesten die Autono-
WIe der steuerlichen Belange etr1 mı1e€e jeder Ordensgemeinschaft ewahrt enn
er s1e der Orstan der die LO ede Ordensgemeinschaft kann sıch aCch WIe
sung In einer Erweıiterung des Prüfauftrages VoOrT der vertrauten irtschaftsprüfinstitute
für externe Prüfinstitute Für eıne effiziente bedienen und deren Prüfungsauftrag das
Kontrolle, die Misswirtschaft und hohe Rı- sgemeınsame Kaster zusätzlicher eSICATS-
siıkobereitschaft erkennen und verhindern punkte erweıtern. DIe höheren Kosten, die
kann, Ssind neben der übliıchen Prüfung der urc eine Ausweıltung des Prüfauftrages VeI-

Ordnungsmälsigkei der Buchhaltung auch ursacht werden, sınd wohl serechtfertigt, weil
Gesichtspunkte wichtig WI1e andere Lösungen ZUT Verbesserung der Über-
Überprüfung der 5atzung, ihrer Zwecke und rüfung klösterlicher Vermögensverwaltung
deren Realisierung, Überprüfung der Da (Z au eines eigenen Prüfinstitutes
scheidungswege und -strukturen, Überprü- a.) erheblich mehr kosten würden.
fung der Handlungsvollmachten, Kontrolle
der Beschlusslagen, irtschaftlic.  ejtsana:
lyse, Überprüfung und Kalkulation VON ISi= Schluss
ken, Entwicklung VOINl Strategıen deren

Das Ordensrec und die für en e1N-Minımierung, Überprüfung der recC  ıchen
und wirtschaftlichen Strukturen, Überprü- schlägıgen vermögensrechtlichen Bestim-
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mungen des CIEe eruhen auf eıner schr an Hans Heimerl, Helmuth ree unter Mıtwirkung VonNn
gen Erfahrung und Bewährung und ollten Bruno Primetshofer, Handbuch des Vermögens-
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werden. Andererseits ändern sich Serade 1ImM Berücksichtigung der Rechtsverhältnisse In Bayern

und Österreich, Regensburg 1993; darın Bru-Wirtschaftsleben die Verhältnisse sehr rasch, Primetshofer, Vermögen Von Orden und ordens-dass Anpassungen NIC G In der Art äahnlichen Instıtutionen, 482-508
klösterlicher irtschaftsführung, sondern Joseph Listl, erıber' Schmitz Birse), Handbuchauch In der Kontrollpraxıs NO Sind. des katholischen Kırchenrechts, Z srundlegend
E1iınes sollte INan aber be]l aller otwendigen neubearb. Aufl Regensburg 1999); darın: Stephan
Konzentratıon auf Fragen der UOrganısatıon Haerıng, Grundfragen der Lebensgemeinschaften
und der recC  1ıchen egelun NIC verges- der evangelischen Räte, 591-603: Bruno PrIi-

metshofer, DIie Religiosenverbände, 0604-633; Ru:
SM nämlıich dass alle materıellen Mittel, dıe dolf Weigand, DIie Säkularıinstitute, 033-642; Ru-
den Ostern und den ordensähnlichen eist- dolf Henseler, DIie Gesellschaften des apostolischen
liıchen Gemeinschaften Z Verfügung stTe- Lebens, 642-649; Helmuth Pree, Grundfragen

kirchlichen Vermögensrechts, W1hen, dazu da Sind, das eicl Gottes In dieser ar Puza, Der rwer! VOIN Kirchenvermögen,Welt bauen. Es ist eın UEr run mıt ders., DIie Verwaltung des Kirchenver-
diesen Miıtteln SOrgsam umzugehen. möÖögens, LO0Z: ders., Rechtsgeschäfte ber

das Kirchenvermögen,
Stephan Haering OSB, Dr eOlL., Dr IUr Klaus Lüdicke Hrsg.), Münsterischer Kommentar

GL  S AOIL., As ist Ordinarius FÜr Kıir- ZU eX lurıs Canonicı unter besonderer HBe-
rücksichtigung der Rechtslage In Deutschland, Os-chenrecht Taus-Mörsdorf-Studium FÜr

Kanonistik der Ludwig-Maximilians-Univer- terreich und der Schweiz (Loseblattsammlung), S
SeMN seit 1985 (Aktueller an Lieferung, De-

SIIMünchen;Diözesanrichfer;  ztglie|der zember 2003); darın: Rudaolf Henseler, Domiminicus
ArbeitsgruppeEnrecht unBerater der Meıer, Kommentierung VOIl Lib Dars [{{ CO
Glaubenskommission der Deutschen BaI- 3/3-(406); Rüdiger Althaus, Winfried Schulz, Kom-

mentierung VonNn Lib CCschofskontferenz.
Domiminıcus Melıer, DIie Generaloberin und ihr Rat.
Anmerkungen aus kirchenrechtlicher Sicht, In Or=
denskorrespondenz 2001), D SS

Joseph Pfab, Die Öbergrenze In Vermögensangele-
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